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GnUNIOSATZLICHES

I PnANMBEL

Die sRE swiss Genossenschaft steht für die Förderung und lnitiativen von noturkonformem,

nachhaltigem Wirtschaften im Einklang mit der Natur und im Dienste an den Menschen.

Eine echte, wohlverstandene Kreislaufwirtschaft nach dem Vorbild von natürlichen

«Biosphären»», wie zum Beispiel der Wälder als Lebensgemeinschaften, geben dabei

Leitlinien und orientierung - setzän ur-gesunde Maßstäbe für von Menschen schöpferisch

entworfene Vorhaben.

Wesentlich dabei bleiben vor allem auch eine durchgehend lokale, regionale Ausrichtung,

mit der Entdeckung, Würdigung.und Erhaltung der regionalen Schätze - sowohl der

Schönheit der Landschaften, unserer Natur, dortiger Erzeugnisse, des Wirkens dort l6bender

Mitmenschen, den Besonderheiten des Gebietes und der dort gewachsenen Kultur - welche

synergetisch und wertschätzend in bestehenden und neuen Unternehmungen, Vorhaben /
Projekten miteinander organisch verbunden sein sollen'

Die Genossenschaft will und wird darauf hinwirken, daß wir im Bereich der humanen

Ernährung und natürlichen Gesundheit auch stets echte Lebens-Mittel anbauen und

erhalten, welche diese Bezeichnung auch verdienen - und daß wir in allem wirtschaftlichen

Tun a uf wah re Kreislauf-Wirtschaft nach höchsten Qual itäts-Maßstäben ausgerichtet

bleiben, für die uns die ursprüngliche Natur viele eindrucksvolle Vorbilder zur Verfügung

stellt.

Dabei werden uns praktische, erprobte, auf langjährigen Erfahrungen beruhende Leitlinien

im eualitäts-Management, der Qualitäts-Sicherung sowie der systemischen Gesundung in

ganzheitlicher Sicht, wie die BRUNO-Standards (nach Alfred Ruhdorfer), eine große

Unterstützung geben können.

Das dabei entstehende gute, viel.fältige Zusammen-Wirken vieler Akteure und Teilhaber am

Ganzen auf verschiedenen Ebenen soll dabei ein «Fair-Ständnis» eines Werte-Erschaffungs-

und Leistungsaustausches zum Wohte atler Beteiligten und der Allgemeinheit widerspiegeln.

Geistige, Ethische Grundprinzipien - zwar völlig frei von jeglicher weltanschaulicher,

ideologischer, politischer oder religiöser Prägung oder Präferenz-jedoch im besten Sinne in

unseren Kulturkreisen inspiriert von geistigen, sozialen Prinzipie;r, wie diese beispielsweise

in der Bergpredigt ihren geisteswissenschaftlich und philosophisch wertvollen Ausdruck

finden.

Gutes, schöpferisches Zusammen-Wi rken :

Zum besten Wohle aller Beteiligten und des Ganzen,

u nser a I ler Lebensgrundlagen sch ützend, bewahrend,

den Menschen und der gesamten Lebenssphäre "Mutter Erde" stets auf beste Weise

dienend,
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während wir (wahren) Erfolg und schöpferisches Tun neu definieren und in diesem

verantwortlichen Bewusstsein neu gestalten und beleben.

An dieser Stelle sei noch eine Anmerkung zur Namensgebung sestattet:

Die Abkür 1af,rrg: SRE bedeutet ausgeschrieben: Sustainable Responsible

Enterprises (oder: Entrepreneuship), womit die internationale Offenheit und

Verständlichkeit der Grundideen zum Ausdruck gebracht werden soll.

Dieses Akronym SRE kann und darf jedoch auch zum Beispiel in diesen nachfolgenden

Bedeutungen wohlverstanden werden:

. Segen - Rechtschaffenheit - Ethik

. Sinn / Sinnhaftigkeit - Recht/Richtigkeit - Entwicklung

. Sachwerte - Ressourcen - Energie

2 NAME UND SIV,
Unter dem Namen,,Genossenschaft SRE (Sustainable Reliable Enterprises) Swiss"

besteht mit Sitz in Glarus Nord eine Genossenschafb gemäss den vorliegenden Statuten

und dem Schweizerischen Obligationentecht, fut. 828 - 920. Die Genossenschaft ist

konfessionell und parteipolitisch neutral und unabhängig.

3 Zwect<
Die Genossenschaft bezweckt die Selbsthilfe der Genossenschafterinnen und

Genossenschafter ntr Erziehtng wirtschaftlichen Nutzens in einer konsequent lokal und

re gional ausgerichteten, naturkonformen, nachhaltigen WerteErschaffung und damit

verbund.enen Bereichen. Sie setzt sich vornehmlich für die rationelle und effektive

Verwendung von Wasser, Rohstoffen, Energie und anderen Ressourcen bei Herstellung,

Umgang und Verteilung regionaler Erzeugnisse aus nachhaltigem, ethischem,

ökologisch verträglichem Anbau ein. Dabei verbindet sie Kernbereiche wie

Bodenqualität, hochwertige Lebensmittel, naturkonformes Bauen und Wohnen mit

Lebensqualität, alternative Energien, zukunfbsweisende Erfindungen, Patente und

d.eren Lizenzieytng sowie Austausch von Wissen, Erfahrungen und Bildung im Einklang

mit Förderung des hohen Gutes der Gesundheit mit aktiven lInternehmungen in
ganzheitlichen Projekten. Dabei sollen durch gutes Zusammenwirken von Mitgliedern,

Wirkungspartnern, Förderern, Investoren und weiteren - besonders ideell, gemeinnützig

wirkenden - Akteuren stetig weitere Potentiale entstehen. Diese wachsenden,

vielfältigen Möglichkeiten werder z;lm Wohle aller Beteiligten gentttzt und in

praktischen Konzeptionen, Projekten und Unternehmungen einer naturkonformen

Kreislauf-Ökonomie zum Wohle aller Beteiligten umgesetzt und weiterentwickelt.

Die Genossenschaft trägt auf diese Weise insgesamt zur ökonomischen,

gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Stärkung der Zukunftsfähigkeit der

Standorte einzelner Projekte und der Regionen, in welche diese eingebettet sind, bei. Ein

durchweg vertrauensvolles Miteinander aller Beteiligten, besonders der aktiven
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\f irkungspartner, Erzeuger gemeinsam mit Konsumentinnen und Konsumenten in

einem fairen, verbraucher-orientierten Marktgeschehen bildet ein gesundes Fundament

fi-rr dauerhafte Quellen von Einkünften und wohiergehen. In Wirkungs-Gemeinschaften

Verbunden und. im lebend.igen Austausch miteinander vernetzt können sich ökonomisch-

ökologische Partnerschaften organisch weiter entfalten'

In dreser weise dienen d.ie ökonomischen Aktivitäten und Bestrebungen der

Genossenschaft auch ganz wesentlich, ja vorrangig, der Förderung und Stärkung des

Gemeinwohls. Die Genossenschaft berücksichtigt im Rahmen des

Genossenschaftszwecks d.ie Aniiegen von l]mwelt-, Landschafts-, Natur- und

Kiimaschu tz. Die Genossenschaft kooperiert auf faire, nachhaltige Weise mit den

Ilenschen, unternehmen, Institutionen, organisationen in der schweiz' den Erzeuger-

Regionen und Projekte-standorten im Inland- und europäischen Nachbariändern'

\\.issen, bewusst geword.ene Erkenntnisse und Erfahrungen sollen zum allgemeinen

\Vohle und Nutzen der gesamten «Mitwelt» zur Verfügung gestellt werden'

Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter teilen besondere wertvorstellungen

miteinander, wie sie auch in d.er Präambel und. im Leitbild- der Genossenschaft dargelegt

sind, und streben in freiwilliger selbstverpflichtung danach, diese werte miteinander

auch zu leben und im besten sinne weiterzuentwickeln. Stets zum besten wohle aller

Beteiligten, d.er Wirkungs-Verbünde, d.er Projekte-Gemeinschaften, der Standort-

Regionen, der Natur und,,Mutter Erde" sowie des Ganzen'

Mit Dankbarkeit, Achtung und verantwortung gegenüber den Menschen' der Mitwelt

und für die künftigen Generationen'

4 DnuEn
Die Dauer der Genossenschaft ist unbestimmt'

MITGLIEDSCHAFT

5 MITCIIEDER

Genossenschafterln können natürliche und juristische Personen sowie

Handelsgesellschaften werden, die gewillt sind, den Genossenschaftszweck zu

unterstützen und. mindestens einen (1) Anteilschein, jedoch höchstens 'weitattsend
Anteilsscheine (2000) zu übernehmen; jeweils zuzüglich eines einmaligen

Eintrittsgeldes, dessen Höhe vom verwaltungsrat an Hand der mit der Aufnahme

entstehenden Aufivendungen in der Geschäftsordnung festlegt, der aber mindestens

45,00 cHF betragen soll. Beitrittsgesuche sind schriftlich an die verwaltung zur richten'

über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsrat mit qualifiziertet 2/3 Mehrheit'

Jeder Genossenschafter soll einen vom Präsidenten und einem weiteren Mitglied der

verwaltung unterzeichneten Ausweis über seine Mitgliedschaft erhalten'

6 AUSTRITT

Der Austritt ist jederzeit auf Ablauf des Geschäftsjahres möglich' Ausscheidende

Mitglieder oder ihre Erben haben Anspruch auf die Rückzahlung des Anteilscheines oder
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der Anteilscheine zum inneren Wert, höchstens zum Nennwert. Die Rückzahlung hat
spätestens innert drei Jahren zu erfolgen. Den ausscheidenden Mitgliedern steht kein
weiteres Recht am Genossenschaftsvermögen zu.

7 AUSSCHLU,sS

Der Verwaltungsrat kann Mitglieder aus triftigen Gründen (2.8. schwerwiegende
Missachtung der Genossenschaftsziele) aus der Genossenschafb ausschliessen.
Rekursinstanz ist die Generalversammlung.

Ausgeschlossene Mitglieder können vom Verwaltungsrat zur Bezahlung einer
angemessenen Auslösungssumme verpflichtet werden, sofern nach den Umständen
durch den Austritt ein erheblicher Schaden für die Genossenschaft erwächst oder gar
deren Fortbestand gefährdet ist. 

,, .

Beim Tod eines Mitglieds sind dessen Anteilscheine vererbbar.

8 REGHTE UND PFLIGHTEN
Die Mitglieder haben das Recht, an der jährlichen Generalversarirmlung mit einer
Stimme persönlich teilzunehmen. Vertretung ist nicht möglich. Die Vertreter von
juristischen Personen oder Handelsgesellschaften haben ihre Vollmacht an der
Generalversammlung dem Verwaltungsrat schriftlich vorzulegen. Jedes Mitglied hat die
Pflicht, die Interessen der Genossenschaft zu wahren und alle Informationen nur in
einer der Genossenschaft und ihren Zielen ftirderlichen Art und Weise zu verwend.en.

FITTIeTzELLE.s

9 MITTeTSEScHAFFUNG
Die Genossenschaft schafft sich ihre finanzielle, wirtschaftliche Grundlagen vor allem
aus folgenden Quellen und durch folgende Mittel:

. durch die Ausgabe von Anteilscheinen (siehe A*t. q)
o durch zinsgünstige Darlehen, Vorzugsdarlehen, Schuldverschreibungen seitens

der Mitglieder
o Aufnahme von Geldern auf dem Kapitalmarkt, Beteiligungen an einzelnen

Projekten
o Förderung von Bereichen, Geschäftsfeldern und Projekten - auch geradi:

gemeinnützige/ideelle Vorhaben - durch sogen. «Crowdfundinp»
o Spenden und Förderbeiträge (auch projektbezogen und für gemeinnützig / ideell

getragene Vorhaben)

I O ANTEILSSGHEINE UND VenzrusUNG
Die Genossenschaft gibt Anteilscheine zu CHF 50,00 aus. Jedes Mitglied ist
verpflichtet, bei seinem Eintritt mindestens einen entsprechenden Anteilschein
zuzig)tch eines einmaligen Eintrittsgeldes nach Maßgabe der vom Aufsichtsrat jeweils
verabschiedeten Geschäftsordnung zu übernehmen.
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Die Generalversammlung setzt unter Berücksichtigung der Markt- und Vermögenslage

und des Geschäftsganges die finanzielle Gewinnausschüttung pro Anteilschein und Jahr

fest, d.ie im Rahmen von 4,5Yo des inneren Werts des Anteilsscheins liegen soll. Die

vergütung kann in schweizerfranken oder in Form von Naturalien erfolgen.

I I GEWIruruVERWENDUNG

Ein Reingewinn ist wie folgt zu veru'enden:

a) mindestens b0% fliessen in den Reservefonds (inkl. gesetzliche Reserve); b) aus dem

verbleibenden Betrag können die Anteilscheine gemäss Art. t honoriert werden; c) der

Restbetrag fällt in das Genossenschaftsvermögen'

Der Reservefonds d.arf, soweit gesetzlich zulässig, auf Beschluss der

Generalversammlung zur Deckung von verlusten oder für Massnahmen verwendet

werden, d.ie geeignet sind, inZeitenschlechten Geschäftsgangs die Erreichung däs i

Genossenschaftszwecks sicherzustellen-

I2 HEr-TUNG

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das

Genossenschaftsvermögen. Die persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen'

Es besteht keine Nachschusspflicht.

1 3 JEHNESRECHNUNG UND GESCUAFTSJAHR

Die Jahresrechnung ist nach kaufmännischen Grundsätzen und nach dem

Obligationenrecht zu erstellen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr'

GENOSSENSCHAFTSORGANE

I4 ONCANE
Die Organe der Genossenschaft sind:

a Generalversammlung
b Verwaltungsrat
c Geschäftsleitung
d Revisionsstelle

GEruENELVERSAMMLUNG

15 BETUGNISSE

Oberstes Organ der Genossenschaft ist die Generalversammlung (G\D der

Genossenschafterlnnen. Ihr stehen folgende Befugnisse zu:

1 Festlegung und Anderung der Statuten'

2 Wahl des Verwaltungsrates, dessen Präsidenten und der Revisionsstelle.

B Abnahme der Jahresrechnung und des Jahresberichtes und die Beschlussfassung

über die Verwendung des Reinertrages'

4 Decharge des Verwaltungsrates.
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b Die Beschlussfassung über die Gegenstände, die ihr durch das Gesetz oder die

Statuten vorbehalten sind.

I6 EINNERUFUNG

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach

Ablauf des Geschäftsjahres statt.

Eine ausserordentliche Generalversammlung wird einberufen, wenn es vom

Verwaltungsrat oder von der Revisionsstelle beschlossen wird, wenn es von wenigstens

dem zwanzigsten Teil aller Mitglieder schriftlich verlangt wird sowie, wenn es eine

ordentliche Generalversammlung vorgängig beschlossen hat.

Die Generalversammlung wird mindestens 21Tage vor dem versammlungstag

schrifttich einberufen. Der Einlad"ung sind die Traktandenliste, der Geschäftsbericht

und die Jahresrechnung sowie bei Anträgen auf Statutenänderungen der wesentliche

Inhalt der vorgeschlagenen Anderungen beizule gen'

I7 WNHLEN UND BESCHLUSSFASSUNG

Die Generalversammlung vollzieht ihre Wahlen und fasst ihre Beschlüsse mit dem

absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des

Präsidenten doppelt.

Bei Rekursverfahren über den Ausschluss von Mitgliedern, bei Abänderung der Statuten

sowie Auflösung, Liquidation oder Fusion der Genossenschaft ist die Zustimmung von

21 3 der anwe se nden Genossenschafter notwendig

Die Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht mindestens von einem

Drittel der anwesenden Genossenschafter ein schrifbliches Verfahren verlangt wird.

VERWALTUNGSRAT

18 WNHL UND AUTSORUEN

Die Generalversammlung wäh1t einen Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern.

Die Amtsdauer beträgt drei Jahre, die Mitglieder des Verwaltungsrates sind wieder

wählbar.
AIs Verwaltungsratsmitglied kann nur gewählt werden, wer Mitglied der

Genossenschaft ist. Personen, d.ie sich für eine erste Arirtsdauer zur Wahl stellen,

reichen ihre Bewerbung bis spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung schriftlich

beim Verwaltungsrat ein.

I 9 KONTSTITUIERUNG UND BESCHLU,SSFASSUNG

Der präsident wird von der Generalversammlung gewählt. Der übrige Verwaltungsrat

konstituiert sich selbst-
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Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei für die

Beschlussfähigkeit mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sein muss. Bei

stimmengleichheit zählt die stimme des Präsidenten doppelt.

20 BEFUGNISSE UND KONATTAUNIKATION

In 4en Kompetenzbereich des Verwaltungsrates fallen alle Geschäfte, die nicht durch

Statuten oder Gesetz etnem anderen Organ vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat vertritt d.ie Genossenschaft gegen aussen und entscheidet über die

Zeichnungsberechtigung seiner Mitglieder. Er kann auch weiteren Personen die

Zeichnungsberechtigung erteilen.

Der Verwaltungsrat erstellt zuhanden der Generalversammlung einen Jahresbericht.

Der Verwaltungsrat sorgt auch während des Geschäftsjahres für eine regelmässile i

Information der Mitgli.eder.

21 ENrscnÄolouruc
Die Mitglieder des Verwaltungsrates können massvoll entschädigt werden. Die

Entschädigung richtet sich nach den Aufgaben und der Arbeitsbelastung der einzelnen

Mitglieder. Der Verwaltungsrat erlässt dazu ein Reglement.

GESCUAFTSLEITUNG

22 W XIL, AUFGABEN, KOMPETENZEN

Der Verwaltungsrat wählt die Geschäftsleitung und regelt deren Aufgaben und

Kompetenzen in einem Organisationsreglement. Die Geschäftsleitung ist gegenüber dem

Verwaltungsrat verantwortlich.

REVISIONSSTELLE

23 REVISION

Die Generalversammlung wählt dann für die Dauer eines Jahres einen zugelassenen

Revisor als Revisionsstelle, sobald dieses zum Beispiel bei mehr als 10 hauptamtlichen

Angestellten / Beschäftigten gesetzlich erforderlich wird. Tritt diese Bedingung

unterjährig, das heisst auch vor der nächsten Generalversammlung im Zuge der

Iaufenden Geschäfte ein, kann der Verwaltungsrat eine Revisionsstelle bis zur nächsten

Generalversammlung vorschlagen und gemeinsam mit dem Piäsidenten kommissarisch

beauftragen. Diese Beauftragung ist der Generalversammlung zur Beschlussfassung mit

vorzulegen. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Tätigkeit der Revisionsstelle richtet sich

nach den gesetzlichen Bestimmungen.
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AuplÖsuNc UND LtQutPalonu

24 AurlÖsurue
Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation der

Genossenschaft beschliessen. Sofern die Generalversammlung nicht besondere

Liquidatoren bestimmt, wird die Liquidation vom verwaltungsrat durchgeführt'

25 LIOUIDATION

Im Falle einer Liquidation sind zuerst sämtliche schulden zu tilgen und danach die

Anteilscheine zurück zubezahlen Ein eventueller Liquidationsüberschuss steht zur

verfügung d.er Generalversammlung, die diesen zur Förderung einer dem

Genossenschaftszweck möglichst entsprechenden Institution zu verwenden hat' Für die

Auflösung und Liquidation gelten die Bestimmungen der Art- 911 ff oR'

Jt .

SCHTUSSBEsTIMMUNGEN

26 PUELIKATIONSORGAN
publikationsorgan ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. Mitteilungen an die

Mitglieder erfolgen in schrifblicher Form'

27 R*iHTSGRUNDLAGEN

Soweit in diesen Statuten nicht anders festgehalten worden ist, wird auf die

Bestimmungen d es schweizerischen obligationenrechts (oR) verwiesen'

28 INXNAFTTRETEN

Diese Statuten sind an der heutigen Versammlung genehmigt worden und treten mit

der Eintragung ins Handelsregister in Kraft'

rlrllllrlrlrllrllllllllll!lllllllrrlrlrlllltlllrrrrtrlllrlll.rllrllllltllr.l

Näfels, 17.04.2024

Genossenschaft SRE (Sustainable Reliable Enterprises) Swiss

{^u, Hau, Präsident der Verwaltung)

W'ffi"'fi#ä:
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Amtliche Be glaubi gune:

Dass vorliegende Statuten anlässlich der heutigen Versammlung von der/dem/den

Vorgenannten eigenhändig unterzeichnet worden sind, beglaubigt:

Näfels, 17.04.2024

Die Urkundsperson / Der N

iur. Michael F6ldmann
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